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Grundvoraussetzung für jegliches professionelles 

Handeln ist:

Ą die Realitäten der Situation analysieren

Ą die elterliche Realität

Ą die Realität der Kinder und Jugendlichen in 

suchtkranken Familiensystemen

Ą und die der professionell Handelnen
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Ą é das ist leichter gesagt als getan

Ą é in aller Regel gleicht dies der Quadratur des 

Kreises

Ą in einer interdisziplinären und interfakultationen

Analyse zu definieren

Ą um danach eine handlungsleitende Strategie zu 

entwickeln
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Quadratur des Kreises 1
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é ein Helfersystem 
differenziert analysiert

é dies ist ein Fallbeispiel aus 
der Praxis
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Ą Eine Kollegin hat mich gebeten, eine Familie und 

das Helfersystem zu definieren

Ą und das ist dabei herausgekommen:
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Ą é und Ădas arme Jugendamtñ hat nach § 36 SGB 

VIII die Leitung dieser ĂMaÇnahmeñ!
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Gelingende Kooperation

Ą die Quadratur des Kreises

Ą wie kann es trotzdem gelingen?

Ą Dies gelingt

- mit Klugheit

- mit Verständnis

- mit Toleranz

- mit Wertschätzung
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Quadratur des Kreises 
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§ 3 Abs. 3 BKiSchG

Ą ĂSofern Landesrecht keine andere 

Regelung trifft, soll die 

verbindliche Zusammenarbeit im 

Kinderschutz als Netzwerk durch 

den örtlichen Träger der 

Jugendhilfe organisiert werden. 

[é].ñ
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§ 36 SGB VIII Abs. 2

Ą Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 

Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere 

Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte getroffen werden. [é]

Ą Erscheinen Maßnahmen der beruflichen 

Eingliederung erforderlich, so sollen auch die für die 

Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt werden.ñ
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SGB V
medizinische
Heilbehandlung
- niedergelassener Arzt
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Nach § 36 SGB VIII Abs. 2 Satz 3

é sind die an der Fallarbeit beteiligten Personen, Dienste 

oder Einrichtungen von der öffentlichen Jugendhilfe an der 

Gestaltung und Durchführung von gesetzlich koordinierten 

Hilfen zu beteiligen

dies sind z. B.

Ą Fachärzte für Neurobiologie und Psychiatrie

Ą Suchtmedizin, Suchttherapeuten

Ą die Medizinischen Dienste der Leistungsträger

Ą die Fachärzte für Gynäkologie/Geburtsmedizin, ggf. 

Neonatologen, Fachärzte für Pädiatrie

Ą Rechtsmediziner, Bewährungshelfer, Sozialarbeiter freier 

Träger
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Öffentliche Jugendhilfe/die Jugendämter

é haben somit eine prªdestinierte und leitende Position und 

Funktion in der Fallarbeit

Ą sie leiten die Fallarbeit und die Maßnahmen (Wiesner et. 

al. §§ 36 Abs. 2, Satz 2, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe 

Kommentar, 2011, S. 520)

Ą Eine Nicht-Beteiligung von Personen, Diensten oder 

Einrichtungen gerade bei Risikofamilien 

Ą bedarf einer qualifizierten und rechtssicheren 

Begründung.
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Ą Die öffentliche Jugendhilfe hat eine prädestinierte und 

zugleich leitende Position in der Versorgung 

abhängigkeitskranker Familien

Ą um diese Rolle und Funktion tatsªchlich Ătragenñ zu 

kºnnen, m¿ssten sie nach dem ĂState of the Artñ leiten 

(können)

Ą das meint ein sicheres spezialisiertes Wissen über alle 

Themenbereiche gelernt zu haben und dieses fallbezogen 

jeweils abrufen zu können

Ą durch die berufliche Grundqualifikationen ist diese hohe 

Anforderung nicht selbstverständlich abgesichert

Ą die hohe Ansprüchlichkeit ist rechtlich verpflichtend
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§ 10 Abs. 1 SBG IX

Ą ĂDie Rehabilitationstrªger sollen die im Einzelfall 

notwendigen Rehabilitationsziele und -leistungen 

trägerübergreifend so bestimmen

Ą dass die insgesamt erforderlichen Leistungen aus 

der Sicht des Leistungsberechtigtenā wie āaus einer 

Handó erscheinen 

Ą und das dazu erforderliche Verfahren durchgehend 

sichern [é] (Bihret.al. 2006, S 110)ñ
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§ 12 Abs. 1. [é] 4. Abs. 1 (§12 d.V.)

Ą Ăverpflichtet alle Rehabilitationstrªger (§6) ïeinschließlich 

der Träger der Sozial- und Jugendhilfe ïnicht nur zur 

Zusammenarbeit

Ą sondern überträgt ihnen gemeinsam die Verantwortung für 

die Ausgestaltung der in den Nr. 1 bis 5 bezeichneten 

Regelungen 

Ą sie haften damit dafür, dass diese Reglungen getroffen 

werden

Ą und haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass sie inhaltlich 

entsprechend den geltenden Gesetzen, Rechtsverordnungen 

oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften gestaltet und 

durchgeführt werden ( Bihret. al 2006, S. 126)ñ
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Ą Die Nicht-Beachtung oder die Nicht-Einhaltung 

dieser Bestimmungen des SGB SIII § 36 oder des 

SGB IX § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 

Ą wäre im Umkehrschluss ein Beitrag zur Gefährdung 

des Kindeswohls 

Ą der als solcher genauso zu beurteilen ist, wie das 

Handeln der Eltern und der öffentlichen Jugendhilfe
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oder: 

ĂDie Legende von einer guten 

mºglichen Kooperationñ 

Über die Möglichkeit und 

Unmöglichkeit einer interdisziplinären 

Versorgung suchtkranker Familien
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Ą Jeder professionelle Auftrag ist durch eine 

rechtliche Bestimmung legitimiert

Ą diese sind handlungsleitend

Ą die jeweiligen Konzepte erklªren Ănurñ, mit 

welchen Methoden dieser handlungsleitende 

Auftrag umgesetzt wird
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Ą Bestimmungen, die bei der Versorgung 

suchtkranker Familien und ihrer Kinder eine 

Relevanz haben
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Ą UN Kinderrechtskonventionen

Ą m. E. EU-Bestimmungen

Ą Grundgesetz Artikel 6 

Ą BGB ĂElternteilñ § 1627 ï1698

Ą FamFG

Ą SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe Gesetze
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sowie

Ą SGB V Medizinische Heilbehandlung

Ą SGB VI Medizinische Rehabilitation 

(ĂTherapie von Abhªngigkeitñ)

Ą sowie Ădas Klammergesetzñ SGB IX
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Wichtig

Ą Anspruchsberechtigt ist jeweils nur der 

antragstellende Mann bzw. die antragstellende 

Frau

Ą durch die Bestimmungen des SBG V und SGB VI 

kºnnen Ăabhªngigkeitskrankeñ Eltern nicht

versorgt werden

Ą diese Gesetze kennen den Terminus ĂElternñ  

oder genauer ĂMutterñ oder ĂVaterñ nicht

Ą und somit auch nicht das Recht auf Behandlung 

von Eltern oder Familie im Kontext von 

Abhängigkeit
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Ą Es gibt keine Drogen- und Alkoholtherapien für Mütter 

oder Väter oder Familien

Ą sondern immer für entweder Frau oder Mann

Ą es gibt keine Anspruchsberechtigte Mutter oder Vater

Ą es gibt keine ĂAnspruchsberechtigte Schwangereñ

Ą es gibt keine ĂAnspruchsberechtige Familienñ

Ą und ïdas Ziel dieser Maßnahmen zur Rehabilitation von 

Abhªngigkeit ist die ĂTeilnahme am Lebenñ zu erreichen

Ą das meint eine Integration auf dem 1. Arbeitsmarkt

Ą und nicht eine Ăgeheilte Seeleñ oder eine Ăgeheilte 

Familieñ!
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Ą durch das SGB VIII werden Hilfen für Kinder und 

Jugendliche Ăgeregeltñ

Ą oder Eltern erhalten ĂHilfen zur Erziehungñ, wenn 

sie ihre aus dem Artikel 6 GG oder den 

Bestimmungen des BGBs ĂElternteilñ abgeleiteten 

Ansprüche nicht erfüllen können
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Ą In den Bestimmungen des SGB VIII ist jedoch nicht 

geregelt

Ą dass im medizin-rechtlichen Sinne 

Ăabhªngigkeitskranke Elternñ durch die Optionen 

dieses Gesetzes Ăerreichtñ oder Ăgesteuertñ werden 

können oder sollen

Ą ich denke, dies ist mit den Instrumentarien des SGB 

VIII gar nicht möglich

Ą das Instrumentarium SGB VIII ist nicht f¿r Ăkranke 

Elternñ konstruiert
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Die Bestimmungen des § 203 StGB Verletzung von 

Privatgeheimnissen regeln:

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich 

ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 

Geheimnis oder ein Betriebs- oder 

Geschªftsgeheimnis, offenbart, das ihm als [é]
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2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter 

wissenschaftlicher Abschlussprüfung,

3. Rechtsanwalt, [é]
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Ą 4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater 

sowie Berater für Suchtfragen in einer 

Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 

Rechts anerkannt ist,

Ą 5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder 

staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder

Ą anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe bestraft.

Ą [Antragsdelikt]
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Ą Ein interdisziplinärer Dialog als elementar wichtiger Teil 

einer Kooperation in der Versorgung suchtkranker 

Familien ist rechtlich nicht legitimiert

Ą die Bestimmungen des Bundeskinderschutzgesetzes lösen 

dieses Problem nicht rechtssicher

Ą das Gesetz zur Kommunikation im Kinderschutz

Ą eröffnet die Möglichkeit, im Falle nicht abwendbarer 

Kindeswohlgefährdung interdisziplinär zu kooperieren

Ą das hilft unter bestimmten Bedingungen, die rechtlichen 

Regelungen der Schweigepflicht legimitieren zu können
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Ein erstes Res¿mee é

Ą die Versorgung von abhängigkeitserkrankten Eltern

und/oder Familien ist in den einschlägigen Gesetzen nicht 

sicher geregelt

Ą die Familie als System oder Ăabhªngigkeitserkrankte 

Elternñ sind nicht antragsberechtigt

Ą daraus folgt ïin jedem eines solchen Falles muss eine 

jeweils neue Kooperation entwickelt werden

Ą und das ist ïso denke ich ïder eigentliche Grund für 

den häufig hohen Grad an Anstrengung in der 

interdiszilinären Kooperation
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Ą Der Bundesregierung ist das Problem der 

Inkompatibilitªt der SBGs bekannt é

Ą und dies wird als nicht lösbar bewertet
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Die Standards

für Therapien bei Abhängigkeit
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Bewältigungskompetenzen/Selbstressourcen

Ambulant
durchgehend/hoher Grad

ĄKrankheitseinsicht und Problembewusstsein (Compliance, 

Veränderungsmotivation und Abstinenzphasen)

ĄBeziehungsfähigkeit (Bindungs-, Kritik- und Konfliktfähigkeit, Empathie 

etc.)

ĄRealitätsbezug (Antizipation, Frustrationstoleranz, Handlungsfähigkeit, 

Realitätswahrnehmung, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen)

ĄIch-Stärke (Selbstwahrnehmung, positives Selbstkonzept, 

normenadaptierte Identität)

Psychopathologie: 

keine/geringe Komorbidität
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Bewältigungskompetenzen/Selbstressourcen

Ambulant

durchgehend/hoher Grad

ĄKrankheitseinsicht und Problembewusstsein 

(Compliance, Veränderungsmotivation und 

Abstinenzphasen)

ĄBeziehungsfähigkeit (Bindungs-, Kritik- und 

Konfliktfähigkeit, Empathie etc.)

ĄRealitätsbezug (Antizipation, 

Frustrationstoleranz, Handlungsfähigkeit, 

Realitätswahrnehmung, Belastbarkeit, 

Durchsetzungsvermögen)

Ą Ich-Stärke (Selbstwahrnehmung, positives 

Selbstkonzept, normenadaptierte Identität)

Psychopathologie: 

keine/geringe Komorbidität
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Bewältigungskompetenzen/Selbstressourcen

Ambulant

durchgehend/hoher Grad

ĄKrankheitseinsicht und Problembewusstsein 

(Compliance, Veränderungsmotivation und 

Abstinenzphasen)

ĄBeziehungsfähigkeit (Bindungs-, Kritik- und 

Konfliktfähigkeit, Empathie etc.)

ĄRealitätsbezug (Antizipation, 

Frustrationstoleranz, Handlungsfähigkeit, 

Realitätswahrnehmung, Belastbarkeit, 

Durchsetzungsvermögen)

Ą Ich-Stärke (Selbstwahrnehmung, positives 

Selbstkonzept, normenadaptierte Identität)

Psychopathologie: 

keine/geringe Komorbidität
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Ą Frage: Können in ambulanten Maßnahmen 

der SPFH Familien versorgt werden

Ą die nach den Standards des SGB VI nur noch 

stationär und von speziell ausgebildeten 

Suchttherapeuten und in Fachkliniken 

behandelt werden können?
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Ą Frage: Kann im Kontext von Maßnahmen von 

verschiedenen Teilen der SGBs tatsächlich mit so 

Ăvºllig unterschiedlichenñ Standards gearbeitet 

werden?
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Ą Es stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten

und Grenzender Versorgung von Maßnahmen 

bei Eltern und Kindern im Kontext des SGB VIII 

in denen nach SGB V, SGB VI Störungsbilder 

definiert sind
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Ą Für eine Anhörung in den Landtagen Sachsen 

und Thüringen im Jahre 2017 habe ich die 

Deutsche Rentenversicherung 

Mitteldeutschland

Ą nach Quantität und Qualität in der Versorgung 

von abhängigkeitskranken Eltern gefragt

Ą und damit die Instanz, die nach den 

Bestimmungen des SGB VI bei erkennbaren 

Bedarf ein Versorgungssystem entwickeln 

muss!
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